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Einleitung

In Deutschland gibt es 1.051.093 Gesellschaften mit beschränkter Haftung (im
Folgenden: GmbH).1 GmbH-Geschäftsführer sind neben der Gesellschafterver-
sammlung die wichtigsten Organe einer GmbH. Ihre Rechtsstellung ist dabei durch
zwei voneinander zu unterscheidende Rechtsverhältnisse gekennzeichnet.2 Zum
einen sind sie durch die Bestellung zum Geschäftsführer Organ der GmbH. Zum
anderen stehen sie in einem Anstellungsverhältnis zur Gesellschaft, welches
schuldrechtlich ausgestaltet ist und die entsprechenden Rechte und Pflichten zwi-
schen den Parteien regelt.3 Eine Beendigung der Organstellung hat grundsätzlich
nicht die Beendigung des Anstellungsvertrages zur Folge.4 Werden die gesetzlichen
Vertreter jedoch nicht nur abberufen, sondern auch ihre Anstellungsverträge or-
dentlich gekündigt, genießen GmbH-Geschäftsführer grundsätzlich keinen Kündi-
gungsschutz. Das Kündigungsschutzgesetz findet gemäß § 14 Abs. 1 Nr. 1 KSchG
auf Organmitglieder keine Anwendung.

An diese Problematik anknüpfend, soll untersucht werden, inwiefern den GmbH-
Geschäftsführern in der Praxis doch Kündigungsschutz gegen eine ordentliche
Kündigung ihrer Anstellungsverhältnisse zukommen kann. Die Untersuchung wird
sich dabei auf Ausführungen zu einer paritätisch nicht mitbestimmten GmbH be-
schränken. Bei einer paritätisch mitbestimmten GmbH, das heißt einer Gesellschaft
mitmehr als 2.000Arbeitnehmern,5werden die Anstellungsverträge der gesetzlichen
Vertreter gemäß § 31 MitbestG in Verbindung mit § 84 Abs. 1 S. 5 AktG zeitlich
befristet, bis auf maximal fünf Jahre, abgeschlossen. Ein Umkehrschluss zu § 620
Abs. 2 BGB ergibt insoweit einen grundsätzlichen Ausschluss der ordentlichen
Kündbarkeit der Anstellungsverhältnisse.6 Die Frage nach einem Kündigungsschutz

1 Kornblum, GmbHR 2015, 687 (694) – Stand 01.01.2015 GmbH-Anzahl in Deutschland.
2 Schaub/Vogelsang, ArbR-Hdb., § 14 Rn. 21; MünchKommGmbHG/Jaeger, § 35

Rn. 248; Baumbach/Hueck/Zöllner/Noack, GmbHG, § 35 Rn. 209; Bauer/Krieger/Arnold,
Arbeitsrechtliche Aufhebungsverträge, 9. Auflage 2014, S. 382 Rn. 2; Freund, GmbHR 2010,
117 (117); Seel, JA 2009, 446 (447); Bauer, BB 1994, 855 (855); BGH NJW 2011, 920 (920);
BAG NZA 2003, 1108 (1109); BGH NJW 1995, 2850 (2850); BGH NJW 1978, 1435 (1436).

3 Seel, JA 2009, 446 (446).
4 Lutter/Hommelhoff/Kleindiek, GmbHG, Anh zu § 6 Rn. 44; Lunk/Rodenbusch, NZA

2011, 497 (497); Stück, GmbHR 2006, 1009 (1011).
5 Wimmer, DStR 1997, 247 (248).
6 Fröhlich/Schelp, ArbRB 2010, 379 (379); Diller, NZG 2011, 254 (255); Baumbach/

Hueck/Zöllner/Noack, GmbHG, § 35 Rn. 242; Ascheid/Preis/Schmidt/Preis, Kündigungs-
recht, Grundlagen F. Rn. 4; BAG NJW 1981, 246 (247); vgl. BGH NJW 1999, 3263 (3264).



für Geschäftsführer einer mitbestimmten GmbH gegen eine ordentliche Kündigung
kann somit in der Praxis keine relevante Bedeutung erlangen.

Bei Geschäftsführern einer nicht mitbestimmten GmbHmuss bei der Problematik
eines Kündigungsschutzes gegen eine ordentliche Beendigung ihrer Anstellungs-
verträge zunächst die Diskussion um die Arbeitnehmereigenschaft von GmbH-
Geschäftsführern sowie in einem zweiten Schritt § 14 Abs. 2 KSchG genauer be-
trachtet werden. Letzterer besagt, dass das Kündigungsschutzgesetz auf Ge-
schäftsführer und ähnliche leitende Angestellte angewandt werden kann. Es ist daher
zu klären, ob und gegebenenfalls warum Geschäftsführer einer GmbH tatsächlich
nicht als solche im Sinne des § 14 Abs. 2 KSchG angesehen werden können, ihr
Anstellungsvertrag insoweit nicht durch das Kündigungsschutzgesetz in seinem
Bestand geschützt ist.

Nicht selten verständigen sich die Gesellschaft und ihre Geschäftsführer in der
Praxis auf Gestaltungsvarianten, welche den fehlenden Kündigungsschutz ausglei-
chen sollen. Durch eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs aus dem Jahre 2010
hat sich hierbei für die Parteien eine weitere Möglichkeit eröffnet, die kündi-
gungsrechtliche Stellung der GmbH-Geschäftsführer zu verbessern. Mit Urteil vom
10.05.2010 entschied der zweite Zivilsenat des Bundesgerichtshofs, dass zwischen
der GmbH und ihren Geschäftsführern in den Anstellungsverträgen die Geltung des
Kündigungsschutzgesetzes zugunsten der Organmitglieder wirksam vereinbart
werden kann.7

Diese Entscheidung bildet die maßgebliche Grundlage für die Untersuchung des
Kündigungsschutzes von GmbH-Geschäftsführern gegen eine ordentliche Beendi-
gung ihrer Anstellungsverträge. Angesichts der weitreichenden Folgen für die
Rechtsverhältnisse zwischen der Gesellschaft und ihren Geschäftsführern ist zu-
nächst zu prüfen, ob dem Bundesgerichtshof in seiner Auffassung, dass die An-
wendbarkeit des Kündigungsschutzgesetzes privatautonom durch die Parteien ver-
einbart werden kann, zuzustimmen ist. Von entscheidender Bedeutung wird insoweit
sein, inwiefern die Ansicht des Bundesgerichtshofs kündigungsrechtliche und ge-
sellschaftsrechtliche Rechtsgrundlagen wahrt. In einem zweiten Schritt ist zu er-
mitteln, was die Geltung des Kündigungsschutzgesetzes für die GmbH-Geschäfts-
führer im Falle einer ordentlichen Kündigung konkret bedeutet. Findet das Kündi-
gungsschutzgesetz tatsächlich Anwendung, folgt daraus, dass eine ordentliche Be-
endigung ihrer Anstellungsverträge gemäß § 1 Abs. 2 KSchG eines rechtfertigenden
Grundes in Form eines personen-, verhaltens- oder betriebsbedingten Kündi-
gungsgrundes bedarf. Die Untersuchung wird zeigen, wann ein solcher Kündi-
gungsgrund bei GmbH-Geschäftsführern vorliegt. In diesem Zusammenhang muss
ein Vergleich zur Kündigung eines Arbeitnehmers vorgenommen und die Frage
beantwortet werden, ob die Kriterien, welche zum Grund einer Kündigung eines
Arbeitnehmers entwickelt wurden, auf Organmitglieder übertragen werden können.
Insgesamt werden hierbei gesellschaftsrechtliche Aspekte, speziell die Vertrauens-

7 BGH NJW 2010, 2343 (2343 ff.).
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beziehung zwischen der GmbH und ihren Geschäftsführern, eine gewichtige Rolle
spielen und in ausreichendem Maße Berücksichtigung finden müssen. Aus euro-
päischer Sicht ist die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in der Rechts-
sache Danosa8 im Rahmen der Untersuchung des Urteils des Bundesgerichtshofs
vom 10.05.2010 von Relevanz. Der Europäische Gerichtshof stellte am 11.11.2010
fest, dass die Abberufung einer schwangeren Geschäftsführerin einer lettischen
Gesellschaft unwirksam ist. Die Untersuchung wird zeigen, ob die vom Europäi-
schen Gerichtshof aufgestellten Grundsätze auf das deutsche Recht übertragbar sind.
Keine Ausführungen wird die Arbeit zu der Frage enthalten, welche Anforderungen
erfüllt sein müssen, wenn die Gesellschaft die Möglichkeit hat, die Anstellungs-
verträge der Organmitglieder durch einen Auflösungsantrag nach §§ 9, 14 Abs. 2
KSchG9 zu beenden, sollte die Kündigung nicht durch einen wirksamen Kündi-
gungsgrund im Sinne des § 1 Abs. 2 KSchG gerechtfertigt sein. Eine Untersuchung
diesbezüglich würde den Rahmen der Arbeit sprengen. Ebenfalls kann aus diesem
Grund keine Aussage darüber getroffen werden, inwiefern die Geschäftsführer bei
einer unwirksamen Beendigung ihrer Anstellungsverhältnisse, aber einem wirksa-
men Widerruf ihrer Organposition einen Weiterbeschäftigungsanspruch unterhalb
der Organebene haben.10

Neben den materiellen Überlegungen zu einem Kündigungsschutz von GmbH-
Geschäftsführern gegen eine ordentliche Beendigung ihrer Anstellungsverträgewird
abschließend der Rechtsschutz im Falle einer Kündigung erörtert. Bei GmbH-Ge-
schäftsführern handelt es sich um gesetzliche Vertreter einer juristischen Person,
namentlich der GmbH, im Sinne des § 5 Abs. 1 S. 3 ArbGG.11 Für Streitigkeiten
zwischen der Gesellschaft und ihren Geschäftsführern sind die Arbeitsgerichte
mithin nicht zuständig; vielmehr ist der Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten
gegeben. Beleuchtet werden muss, ob § 5 Abs. 1 S. 3 ArbGG tatsächlich bei jeder
Vertragsgestaltung der Anstellungsverhältnisse der GmbH-Geschäftsführer Geltung
beanspruchen kann oder ob bei bestimmten Vertragsvarianten nicht die Zuständig-
keit der Arbeitsgerichte zu bejahen ist. Im Besonderen muss erforscht werden,
welcher Rechtsweg bei einer entsprechenden Vereinbarung des Kündigungs-
schutzgesetzes eröffnet ist.

8 EuGH v. 11.11.2010 – Rs. C-232/09, Slg. 2010, I-11435, Danosa.
9 Hierzu wird unter anderem auf folgende Literaturstimmen verwiesen: Jaeger, DStR 2010,

2312 (2317 f.);Krolop, NJ 2010, 437 (438);Otte, GWR2011, 313559;Fröhlich/Schelp, ArbRB
2010, 379 (382).

10 Hierzu m.w.N.: Lunk/Rodenbusch, NZA 2011, 497 (497 ff.); Thiessen, ZIP 2011, 1029
(1038 f.); Bauer, GWR 2010, 310965; Bauer/Krieger/Arnold, Arbeitsrechtliche Aufhebungs-
verträge, 9. Auflage 2014, S. 451 f. Rn. 187 ff.; Otte, GWR 2011, 313559; Diller, NZG 2011,
254 (256).

11 Schwab/Weth/Kliemt, ArbGG, § 5 Rn. 288; Baumbach/Hueck/Zöllner/Noack, GmbHG,
§ 35 Rn. 179; BAG NZA 2003, 1108 (1109).
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